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 Veröffentlicht am 31.08.2010

Norm

UrhG §18 Abs3

Rechtssatz

Die Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung

bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (InfoRL)

setzt einen europarechtlich einheitlichen Ö9entlichkeitsbegri9 voraus. Sie ist nur auf Sachverhalte mit einem

vorliegenden Distanzelement anwendbar. Die Verbreitung einer Rundfunksendung mittels in Hotelzimmern

aufgestellter Fernsehapparate, die ein Hotel für seine Gäste vornimmt, fällt unabhängig davon, mit welcher Technik

das Signal übertragen wird, unter den Begri9 „ö9entliche Wiedergabe“ gemäß Art 3 Abs 1 InfoRL, § 18 Abs 3 UrhG.Die

Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter

Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (InfoRL) setzt einen

europarechtlich einheitlichen Ö9entlichkeitsbegri9 voraus. Sie ist nur auf Sachverhalte mit einem vorliegenden

Distanzelement anwendbar. Die Verbreitung einer Rundfunksendung mittels in Hotelzimmern aufgestellter

Fernsehapparate, die ein Hotel für seine Gäste vornimmt, fällt unabhängig davon, mit welcher Technik das Signal

übertragen wird, unter den Begri9 „ö9entliche Wiedergabe“ gemäß Artikel 3, Absatz eins, InfoRL, Paragraph 18, Absatz

3, UrhG.
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